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Die gemeinsame Berufung der Christen und besondere
Berufungen iın der Kirche*
Wird die Behandlung dieses TIThemas einem Kanonisten anveri{Traut, esteht die Gefahr,
dafß VO seinem Fachgebiet aus das gängige verfassungsrechtliche Begriffsinstrumenta-
LT1UumM heranträgt un damit das Ziel der Themenstellung möglicherweise Vo  _' vornherein
verte Das soll vermieden werden. Es geht ıIn diesem Beitrag nıcht eine Darstellung
der Verfa  el der Kirche; ist nıcht die Kede VO  — Sendung, einem Zentralbegriff 1Im Zu-
sammenhang mıiıt der Kirche ıIn den Dokumenten des {1 Vat.1, auch nıcht Von Dienst, e1-
Nem Aspekt, undem die Gemeinsame Synode der Bistümer ın der BRD die Materie dar-
geste hat2 Entsprechen dem Rahmenthema dieser Tagung ‚,‚Berufen VO Herrn der
Zeiten!“ ist VO erufung die Kede, einer Kategorie, die 1Im esialen Bereich das SO-
nale Moment außerordentlich stark hervorhe Die darin liegende Chance soll In Auge
gefaßt werden, damit ın den Gemeinden das Bewulßfstsein gefördert werde, VOIMN Herrn der
Zeiten beruten eın

Allgemeine Berufung ZUuU Christsein?
Diese Formulierung geht über den ın der kirchlichen Verkündigung welıl verbreiteten
5Sprachgebrauch, der Berufung Aur 1Im Zusammenhang mıiıt Priester- un Ordensberufen
kennt, hinaus un charakterisiert das Christsein überhaupt schon als erufung. Solche
5Sprechweise ist nicht [1UT eo legitim, sondern entspricht buchstäblich dem Sprachge-
brauch des wıe dem des {{ Vat Im ist VOT allem Paulus, der sich des egriffs Be-
rufung“ (ZAÄNOLE) bedient3. Berufene sind nach Paulus jene, die Gott ZUT (Gemeinschaft SE1-
1Nes Sohnes (1 Kor 1,9) und In die na des Christus gerufen hat Gal 1,6), S da{fs s1ıe, in
Christus geheiligt (1 Kor 123 als 1Im Herrn Berufene - Christus gehören (1 Kor f22) In
der erufung verwirklic (jott seineEe ursprüngliche Absicht, den Menschen nicht 1U A

schaffen, sondern dem Bild seines Sohnes gleichzugestalten. Paulus nenn seine 36
meinde ın KRom ‚‚die berufenen eiligen” Köm 1 Die Auserwählung un Sendung der
Zwölf dagegen wird bei Paulus wıe auch nach synoptischem Sprachgebrauch nicht ‚,Beru-
fun  44 Beim nt! Befund bleibt öA beachten: bgleic der Berufungsvorgang sich
ekklesial In der Taufte verleiblicht, erreicht dennoch nıcht ın der Taufe und Eingliede-
mung ın die Kırche sSeın Ziel, sondern weiıst weiıter ıIn die Zukuntft, auf das kommende, -
verhüllte Heils Ihm wohnt damıit ıne starke, auf die Endzeit ausgerichtete Dynamik inne.

Wie In den Chrıtten des ist auch In den Dokumenten des Vat Im Zusammenhang
mıiıt dem durch die aufe egründeten Christsein VO  >3 ‚‚Berufung‘“ die Kede, und
ter doppeltem Aspekt: a) Alle Menschen werden zZzu Heil®, ZUXI Einheit mıiıt Christus7,
Zzu Gottesvo beruten Alle (jetauften oder (wie zumeilst ın den Konzilstex-
ten heifßt) alle ristgläubigen sind berufen, als lebendige CGlieder der Kirche Zzu leben,
der Heilssendung der Kirche teil zunehmen?, 08} Wachstum un AUT Heiligkeit der Kirche

Vortrag auf einer Priestertagung am Oktober 1979 ıIn Osnabrück.
die Stichworte ‚‚Missio””, ‚‚Missus””, „‚Mitto” bei Ochoa, Index verborum um documenHhs

Concilhi Vaticani Secundi, Koma 1967, 305f, 307
Die pastoralen Dienste 1n der Gemeinde: (Gemeinsame 5Synode der Bistüumerin der BundesrepublikDeutschland Offizielle Gesamtausgabe. L, Freiburg 1976,
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Die gemeinsame Berufung der Christen und besondere 
Berufungen in der Kirche* 
Wird die Behandlung dieses Themas einem Kanonisten anvertraut, so besteht die Gefahr, 
daß er von seinem Fachgebie t aus das gängige verfassungsrechtliche Begriffsinstrumenta­
rium heranträgt und damit das Ziel der Themenstellung möglicherweise von vornherein 
verfehlt. Das soll vermieden werden. Es geht in diesem Beitrag 11 icht um eine Darstellung 
der Verfaßtheit der Kirche; es is t nicht d ie Rede von Sendung, e inem Zentralbegriff im Zu­
sammenhang mit der Kirche in den Dokumenten des IT . Vat. 1, auch nicht von Dienst, ei­
nem Aspekt, unter dem die Gemeinsame Synode der Bistümer in der BRD die Materie dar­
gestell t ha t2 • Entsprechend dem Rahmenthema dieser Tagung „Berufen vom Herrn der 
Zeiten!" ist von Berufung die Rede, einer Kategorie, die im ekklesialen Bereich das perso­
nale Moment außerordentlich stark hervorhebt. Die darin liegende Chance soll ins Auge 
gefaßt werden, damit in den Gemeinden das Bewußtsein gefördert werde, vom Herrn der 
Zeiten berufen zu sein. 

1. Allgemeine Berufung zum Christsein? 

Diese Formulierung geht über den in der kirch lichen Verkündigung weit verbreiteten 
Sprachgebrauch, der Berufung nur im Zusammenhang mit Priester- und Ordensberufen 
kennt, hinaus und charakterisiert das Christsein überhaupt schon als Berufung. Solche 
Sprechweise ist nicht n ur theol. legitim, sondern entspricht buchstäblich dem Sprachge­
brauch des NT wie dem des II. Vat. lm NT ist es vor allem Paulus, der sich des Begriffs„ Be­
rufung" (z1.i1cn~) bedientJ. Berufene sind nach Paulus jene, die Gott zur Gemeinschaft sei­
nes Sohnes (1 Kor 1, 9) und in die Gnade des Christus gerufen ha t (Gai 1,6), so daß sie, in 
Christus geheilig t (1 Kor 1,2), a ls im Herrn Berufene zu Christus gehören (1 Kor 7,22). In 
der Berufung verwirklich t Gott seine ursprüngliche Absicht, den Menschen nich t nur zu 
schaffen, sondern dem Bild seines Sohnes gleichzugestalten. Paulus nennt seine Ge­
meinde in Rom „die berufenen H eiligen" (Röm 1,7). Die Auserwählung und Sendung der 
Zwölf dagegen wird bei Paulus wie auch nach synoptischem Sprachgebrauch nicht„ Beru­
fung" genannt". Beim ntl Befund bleibt zu beachten: Obgleich der Berufungsvorgang sich 
ekklesial in der Taufe verleiblicht, erreicht er dennoch nicht in der Taufe und Eingliede­
rung in die Kirche sein Ziel, sondern weist weiter in die Zukunft, auf das kommende, un­
verhüllte Heils. Ihm wohnt damit eine starke, auf die Endzeit ausgerichtete Dynamik inne. 

Wie in den Sch riften des NT ist auch in den Dokumenten des II. Vat. im Zusammenhang 
mit dem d urch die Taufe begründeten Christsein von „Berufung" die Rede, und zwar un­
ter doppeltem Aspekt: a) Alle Menschen werden zum Heil6, zur Einheit mit Christus', 
zum neuen Gottesvolks berufen. b) Al le Getauften oder (wie es zumeist in den Konzils tex­
ten heißt) alle Christgläubigen sind berufen, als lebendige Glieder der Kirche zu leben, an 
der Heilssend ung der Kirche teilzunehmen 9, zum Wachstum und ~ur Heiligkeit der Kirche 

• Vortrag auf einer Priestertagung am 2. Oktober 1979 in Osnabrück. 
1 S. d ie Stichworte „Missio", ,,Missus", ,,Mitto" bei X. Oclwa, Index verborum cum documentis 

Concilü Vaticani Secundi, Roma 1967, 305f, 307f. 
2 Die pastoralen Dienste in der Gemeinde: Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik 

Deutschland. Offizielle Gesamtausgabe. I, Freiburg 1976, 597-636. 
3 Zum folgenden s. E. Neu/zä11s/er, Berufung (,.),i1(1l;): LThK2 II, Sp. 280-283. 
• Vgl. dens., ebd. 
5 1 Thess 2,12; 2 Thess 1,11; Eph 1,18; Kol 1,5; Hebr 3,1; 9,15; 1 Petr 2,9; 5,10. 
• ,,Lumen Gentium" (= LG) 13. 
7 „ LG" 3. e „LG" 13. 9 „Apostolicam actuositatem" 33. 

358 

' 



beizutragen10, Diese mıiıt der Taufe gegebene erufung ın der Kirche ist fundamental, Sie ıst
allen Differenzierungen ın der Kirche theol vorgeordnet und wird durch diese nıcht auf-
ehoben. S50 kann das I1 Vat nicht Ur VoO  - der gemeinsamen Wiürde aller Gilieder des
Gottesvolkes un ihrer gemeinsamen Berufung Vollkommenheit sprechen!1!, sondern
Oß VO wahrer GileichheiterGläubigen ın der ihnen gemeinsamen Würde un Tätıg-
keit ZUuU Auftfbau des Leibes Christi12 Dieser tundamentalen Gileichheit aller Gläubigen
entsprechen Grundrechte un rundpflichten, die ausnahmslos allen 1edern der Kirche
gemeinsam sind un sich aus deren Gläubigen in gleicher Weise zukommenden Würde
und Sendung ergeben 3,
Auf der Grundlage dieser en 1edern der Kirche gemeInNsamMeEN Berufung, die ıne fun-
damentale Gleichheit aller Gläubigen ın der Kirche impliziert, zeichnen sıch die unter-
schiedlichen, Je besonderen Berufungen ın großer1e ab, die ın ihrer Verschiedenartig-
keit für die Auferbauung der Kirche und die Durchsetzung der (Gottesherrschaft egeben
werden. Die Kirchenkonstitution des I1 Vat nennt e1 ın einem Atemzug mıt den
Dienstleistungen jene geistgewirkten Befähigungen, die den Gläubigen zuteil werden,
wıe der Geist will 14.

Nach diesem Kirchenbild des I1 Vat., das am (vor em Kor 12) orienbhert ist, gibt
auf der Grundlage der gemeinsamen erufung erGläubigen 1mM Urganismus der Kir-

che ıne 1e€a Charismen, Befähigungen, aben, ufgaben, Diensten, Berufungen,
die nıcht eiıne primär außerordentliche, sondern eıne durchaus alltägliche Erscheinung ın
der Kirche darstellen, die nicht auf einen bestimmten Personenkreis eingeschränkt, SOM-
dern gBanz un Sar allgemein sind ı Diese ene der charısmatischen Dimension umfa(t
ebenso die dauernde egabung mıt einem csakramental egründeten Amt wıe die vorüber-
ehende Geistesgabe un Herausforderung, die sich aus einer konkreten, persönlichen
Situation ergibt16; S1e umfa(t nıcht [11UTr die Einladung Z einem christlichen Lebensent-
wurf, der sich ın tiıller Abgeschiedenheit, ıIn Buße, un ne vollzieht, sondern
auch die Berufung ZuUr consecratio mundi, 7Z7uUur Durchdringung der einzelnen ebensberei-
che mıiıt christlichem Geist un deren sach- bzw menschengerechter Fortentwicklung.
Nach dieser Lehre des I1 Vat sind alle Charismen ın der Gemeinde, auch die schlichten,
unauffälligen, alltäglichen, die sich ın der1echristlicher Situathonen zeigen, als beson-
dere Berufungen anzusprechen. Konkret: die Frau, cdie ın der Nachbarscha zerbrochene
Verbindungen wiederaufbaut; der Vorarbeiter, der ıIn der Firma für eın menschenwürdi-
SCS Arbeitsklima / der Arzt, der seiınen Patienten über die medizinisch-technische
Versorgung hinaus persönliche Zuwendung schenkt; der Ehepartner, der auch ın schwe-
1el Enttäuschung nıicht aufgibt, sondern Urc seine Haltung a das erinnert, Was Ehe eın
soll SiIE alle erfullen ıne besondere, aus der konkreten Lebenssituation erwachsene Beru-
fung, die über die allen Gläubigen gemeINSAME erufung hinausgeht.
Es rag sich eshalb, ob nıicht richtiger ist, cdie Formulierung VO der ‚‚allgemeinen Be-

10 EFbd AL
In der Neukoditfikation des kiırchlichen Rechts iıst eın Grundrechtskatalog vorgesehen: ema
Canonum T1 De Populo €l, Iyp Pol Vat 197/7,
‚„‚Derselbe Geist heiligt außerdem nıcht 11UTr das Gottesvolk durch die Sakramente und Dienst-
leistungen, führt nicht Ur un!| bereichert 0S mıt ugenden, sondern ‚teilt den einzelnen, wıe
CT wl  { seine Gaben aus und verteilt unter den Giläubi}1C FErneuerun und den vollen ufbau der

jeglichen Standes uch besondere (Ga-
ben Durch diese macht CT S1e geeignet un bereit, für
Kırche verschiedene erke und Dienste Z übernehmen Solche Snadengaben, ob S1CP 1U VO
besonderer Leuchtkraft derber schlichter und allgemeiner verbreitet sind, mussen mıit Dank und
TOS ANSCNOMME werden, da s1e den Nöten der Kirche besonders angepaßt sind” (LG 12)

15 Grillmeier, Kommentar zu Kirchenkonstitution: LIHK Das Zweite Vatikanische Konzil. L 190
16 Vgl Kasper, Die Funktion des Priesters ın der Kirche: GuL 4° (1969), 110; Rahner, Die Träger

be
des Selbstvollzugs der IrC HPI \ 170; OCha, Das UOrdensapostolat ın der Teilkirche, Bam-

1973,
17 ‘«A X
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beizutragen 10. Diese mit der Taufe gegebene Berufung in der Kirche ist fundn111e11ln/. Sie ist 
allen Differenzierungen in der Kirche theol. vorgeordnet und wird durch diese nicht auf­
gehoben. So kann das II . Vat. nicht nur von der gemeinsamen Würde aller Glieder des 
Gottesvolkes und ihrer gemeinsamen Berufung zur Vollkommenheit sprechen 11, sondern 
sogar von wahrer G leichheit aller Gläubigen in der ihnen gemeinsamen Würde und Tätig­
keit zum Aufbau des Leibes Christi 12. Dieser fundamentalen Gleichheit aller Gläubigen 
entsprechen Grundrechte und Grundpflichten, die ausnahmslos allen Gliedern der Kirche 
gemeinsam sind und sich aus der allen Gläubigen in gleicher Weise z ukommenden Würde 
und Sendung ergeben1J_ 
Auf der Grundlage dieser allen Gliedern der Kirche ge111ei11sn111e11 Berufung, die eine fun­
damentale G leichheit aller Gläubigen in der Kirche impliziert, zeichnen sich die unter­
schiedlichen, je beso11dere11 Berufungen in großer Vielfal t ab, die in ihrer Verschiedenartig­
keit für die Auferbauung der Kirche und die Durchsetzung der Gottesherrschaft gegeben 
werden. Die Kirchenkonstitution des II. Vat. nennt dabei in einem Atemzug mit den 
Dienstleistungen jene geistgewirkten Befähigungen, die den Gläubigen zuteil werden, 
wie der Geist es will •4. 

Nach diesem Kirchenbild des II. Vat., das am NT (vor allem a n 1 Kor 12) o rientiert ist, gibt 
es auf der Grundlage der gemeinsamen Berufung aller Gläubigen im Organismus der Kir­
che eine Vielfalt an Charismen, Befähigungen, Gaben, Aufgaben, Diensten, Berufungen, 
die nicht eine primär außerordentliche, sondern eine durchaus alltägliche Erscheinung in 
der Kirche darstellen, die nicht auf einen bestimmten Personenkreis eingeschrä nkt, son­
dern ganz und ga r allgemein sind 1s. Diese Ebene der charismatischen Dimension umfaßt 
ebenso die dauernde Begabung mit einem sakramental begründeten Amt wie d ie vorüber­
gehende Geistesgabe und Herausforderung, die sich aus einer konkreten, persönlich en 
Situation ergibt16; sie umfaßt nicht nur die Einladung zu einem christlichen Lebensent­
wurf, der sich in stiller Abgeschiedenheit, in Buße, Gebet und Sühne vollzieht, sondern 
auch die Berufung zur consecratio mundi, zur Durchdringung der einzelnen Lebensberei­
che mit christlichem Geist und zu deren sach- bzw. menschengerechter Fortentwicklung. 
Nach dieser Lehre des II . Vat. 17 sind alle Charismen in der Gemeinde, auch d ie schlichten, 
unauffälligen, alltäglichen, die sich in der Vielfalt christlicher Situationen zeigen, als beson­
dere Berufungen anzusprechen. Konkret: die Frau, die in der Nachbarschaft zerbrochene 
Verbindungen wiederaufbaut; der Vorarbeiter, der in der Firma für ein menschenwürdi­
ges Arbeitsklima sorgt; der Arzt, der seinen Patienten über die medizinisch-technische 
Versorgung hinaus persönliche Zuwendung schenkt; der Ehepartner, der auch in schwe­
rer Enttäuschung nicht aufgib t, sondern durch seine Haltung an das erinnert, was Ehe sein 
soll: sie alle erfü llen eine beso11dere, aus der konkreten Lebenssituation erwachsene Beru­
fung, die über die allen Gläubigen ge111ei11sn111e Berufung hinausgeht. 
Es fragt sich deshalb, ob es nicht richtiger is t, d ie Formulierung von der „allgemeinen Be-

10 Ebd. II „ LG" 32. 12 Ebd . 
13 In der Neukodifika tion des kirchlichen Rechts ist ein Grundrechtskata log vorgesehen: s. Schema 

canonum Libri II . De Populo Dei, Typ. Pol. Val. 1977, cc. 18--38. 
14 „ Derselbe HI. Geist heiligt außerdem nicht nur das Gottesvolk durch die Sakramente und Dienst­

leistungen, er führt es nicht nur und bereichert es mit Tugenden, sondern ,teilt den einzelnen, wie 
er will' seine Gaben aus und verteilt unter den Gläubigen jeglichen S tandes auch besondere Ga­
ben. Durch diese macht er sie geeignet und bereit, für die Erneue rung und den vollen Aufba u der 
Kirche verschiedene Werke und Dienste zu übernehmen ... Solche G nadengaben, ob s ie nun von 
besondere r Leuchtkraft oder aber schlichterund allgemeiner verbreitet sind, müssen mit Dank und 
Trost angenommen werden, da sie den Nöten der Kirche besonders angepaßt s ind" (LG 12). 

15 A. Grillmeier, Kommentar zur Kirchenkonstitution: LThK. Das Zweite Vatikanische Konzil. 1, 190. 
16 Vgl. W. Kasper, Die Funktion des Priesters in der Kirche: GuL 42 (1969), 110; K. Rn/111er, Die Träger 

des Selbstvollzugs der Kirche: HPTh 1, 170; H. Socha, Das Ordensapostolat in der Teil kirche, Bam­
berg 1973, 49. 

11 „ LG" 12. 
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rufung 7Z7u ristsein“ überbieten un stattdessen unterscheiden zwischen der
grundlegenden, gemeInsamen erufung er Gläubigen18 und den je hbesonderen Berufun-
geCnN, die der Geist ıIn der Kirche chenkt Diese urc die Ekklesiologie des at (270)
gedeckte prechweise hätte pastoral den Vorteil, da{fs nicht einem UrCcC unterschiedliche

egründeten Irennungsdenken Orschu geleistet, auch nicht einem Minimalis-
I[NUS das Wort geredet würde, der möglicherweise aus der Formulierung VO  —_ der allgemei-
NeN erufung herausgelesen werden könnte, sondern dafß die Je persönliche erufung un
>Sendung des einzelnen angesprochen un!: damit eın geistliches Selbstwert- un Sen-
dungsbewußtsein estärkt würde19.

I1 Besondere Berufungen ın der Kırche
ach diesen mehr grundlegenden Erwägungen sollen besondere Berufungen In der
Kıirche näher 1NSs Auge gefafßt werden. Aus der Vielfalt besonderer Berufungen sollen hier

Sprache kommen: erufung des priesterlichen Amtes, Berufung des Laiıen ın der
Kirche, erufung ZUr Lebensform der evangelıschen äte

Berufung des priesterlichen Amtes
as Vat.20 und ın seinem Gefolge die nachkonziliare Gesetzgebung en die Amter-
1aSs Episkopat, Presbyterat, Diakonat entsprechend der altkirchlichen Tradition un der
auch heute noch 1mM (Osten geltenden Ordnung wieder deutlich herausgestellt. Diese Stu-
fen allein bilden auch ın der Lateinischen Kirche nunmehr den (Ordo21. Irotzdem soll Z  -
nächst 1Ur über die erufung des priesterlichen Amtes gesprochen werden, während der
Diakonat spater in anderem Zusammenhang gestreift wird. Hinsic  ich des priesterlichen
Amtes sind erster Stelle jene Neuansätze 1NSs edächtnis rufen, die das {1 Vat BE-
bracht hat; denn sS1e scheinen geeiıgnet, auch ıIn der ?raxıs des kirchlichen Lebens Neu-
akzentuierungen führen
a) Das Vat handelt über das kirchliche Amt nıcht wıe das Iridentinum und ın seinem
Gefolge die Dogmatikbücher bis ın die zweiıte Hälfte uUuNsSsSeTECS hinein) 1m usammen-
hang der Sakramententheologie, sondern ıIn der Lehre über die Kirche; weiıst damit dem
eın wenig ortlos erscheinenden Amt wieder seinen ‚‚5itz 1IM Leben”‘, In der Kirche 7, Ehe
die Kırchenkonstitution IM Kap über die Hierarchie spricht, handelt G1E 1M Kap über
das demnVolk Gottes gemeınsame Priestertum. Damit ist das kirchliche Amt aus
seiner Isolierung efreit un Vo  a} vornherein ın seiner Bezogenheit den übrigen (Gläubi-
gen dargestellt. Es steht nıcht über der Gemeinde, sondern hat seıinen atz IN der (3e-
meinde.
Zur Beschreibung des Amtspriestertums dient dem Konzil der Begriff der Sendung?22, Die
Sendung des Amtspriesters, die ar auf dem gemeinsamen Priestertum aller Gläubigenbasiert, Von diesem aber nıicht einfachhin ableitbar ist, sondern auf ıne besondere, unmıiıt-
elbar christologisch verwurzelte und pneumatisch bevollmächtigte Berufung zurückgeht,
’‘. spricht auch nıcht VOIN allgemeinen, sondern OIM gemeınsamen Priestertum

19 Worum eht, annn vielleicht eın eserDrıe:| verdeutlichen aus ‚‚Christ 1n der Gegenwart”(;  7 266) ach Zeiten VOoO Geboten und erboten, ach Angstmacherei un Prüderie
sollten NıIC 11UTr Psychologen, sondern uch Theologen un Deelsorger Uun: helfen, freiere Men-
schen D werden. Sie sollten uns ermutigen, das ute ın UNs Z glauben und auf die Ausstrah-
lungskraft uUNseiler Liebe } vertrauen”‘, die besondere Berufung ÜA erkennen und a
diese Berufung / A glauben.

| „LG“ „‚50 wird as aus göttlicher Einsetzung kommende kirchliche Dienstamt 1n VOr-
iedenen Ordnungen ausgeübt VOo jenen, die schon se1it alters Bischöfe, Priester, Diakone hei-

Ben  4
21 Paul VI., Motuproprio ‚‚Ministeria quaedam”‘ m 1972 über die Neuordnung der 1SZ1-

lin ın eZu auf Tonsur, niedere eihen un Subdiakonat 1ın der Lateinischen Kirche
(AAS /1972, 529-534).

22 Vgl Cordes, Sendung In Dienst, Frankfurt 1972
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rufung zum Christsein" zu überbieten und stattdessen zu unterscheiden zwischen der 
grundlegenden, gemeinsamen Berufung aller Gläubigen 1s w1d den je beso11deren Berufun­
gen, die der Geist in der Kirche schenkt. Diese durch die Ekklesiologie des Il. Vat. theol. 
gedeckte Sprechweise hätte pastoral den Vorteil, daß nicht einem durch unte rschiedliche 
Stände begründeten Trennungsdenken Vorschub geleistet, auch nicht einem Minimalis­
mus das Wort geredet würde, der möglicherweise aus der Formulierung von der allgemei­
nen Berufung herausgelesen werden könnte, sondern daß die je persönliche Berufung und 
Sendung des einzelnen angesprochen und damit sein geistliches Selbstwert- und Sen­
dungsbewußtsein gestärkt würde19. 

II. Besondere Berufungen in der Kirche 

Nach diesen mehr grundlegenden Erwägungen sollen nun besondere Berufungen in der 
Kirche näher ins Auge gefaßt werden. Aus der Vielfalt besonderer Berufungen sollen hier 
nur 3 zur Sprache kommen: Berufung des priesterlichen Amtes, Berufung des Laien in der 
Kirche, Berufung zur Lebensform der evangelischen Räte. 

1. Berufung des priesterlichen Amtes 

Das Il . Vat.20 und in seinem Gefolge d ie nachkonziliare Gesetzgebung haben d ie Ämter­
trias Episkopat, Presbyterat, Diakonat entsprechend der altkirchlichen Tradition und der 
auch heute noch im Osten geltenden Ordnung wieder deutlich herausgestellt. Diese3 Stu­
fen a llein bilden auch in der Lateinischen Kirche nunmehr den Ordo21. Trotzdem soll zu­
nächst nur über die Berufung des priesterlichen Amtes gesprochen werden, während der 
Diakonat später in anderem Z usammenhang gestreift wird. Hinsichtlich des priesterlichen 
Amtes sind an erster Stelle jene Neuansätze ins Gedächtnis zu rufen, die das Il. Vat. ge­
bracht hat; denn sie scheinen geeignet, auch in der Praxis des kirchlichen Lebens zu Neu­
akzentuierungen zu führen. 

a) Das Il . Vat. handelt über das kirchliche Amt nicht wie das Tridentinum (und in seinem 
Gefolge die Dogmatikbücher bis in die zweite Hälfte u nseres Jh. hinein) im Zusammen­
hang der Sakramententheologie, sondern in der Lehre über d ie Kirche; es weist damit dem 
ein wenig ortlos erscheinenden Amt wieder seinen „Sitz im Leben", in der Kirche zu. Ehe 
die Kirchenkonstitution im 3 . Kap. über die Hierarchie spricht, handelt sie im 2. Kap. über 
das dem gesamten Volk Gottes gemeinsame Priestertum. Damit ist das kirchliche Amt aus 
seiner Isolierung befreit und von vornherein in seiner Bezogenheit zu den übrigen Gläubi­
gen darges tellt. Es steht nicht über der Gemeinde, sondern hat seinen Platz i11 der Ge­
meinde. 
Zur Beschreibung des Amtspriestertums dient dem Konzil der Begriff der Sendung22. Die 
Sendung des Amtspriesters, die zwar auf dem gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen 
basiert, von diesem aber nicht einfachhin ableitbar is t, sondern auf eine besondere, unmit­
telbar christologisch verwurzelte und pneumatisch bevollmächtigte Berufung zurückgeht, 

18 „LG" 10 spricht auch nicht vom a llgemeinen, sondern vom gemeinsamen Priestertum. 
19 Worum es geht, kann vielleicht ein Leserbrief verdeutlichen aus „Christ in der Gegenwart" 

(31/1979, 266): ,, ... nach Zeiten von Geboten und Verboten, nach Angstmacherei und Prüderie 
sollten nich t nur Psychologen, sondern auch Theologen und Seelsorger uns helfen, fre iere Men­
schen zu werden. Sie so!Jten uns ermutigen, an das Gute in uns zu glauben und auf die Ausstrah­
lungskraft unserer Liebe zu vertrauen", m. a. W. : die besondere Berufung zu erkennen und an 
diese Berufung zu glauben. 

20 Vgl. ,,LG" 28: ,,So wird das aus göttlicher Einsetzung kommende kirchliche Dienstamt in ver­
scluedenen Ordnungen ausgeübt von jenen, die schon seit alters Bischöfe, Priester, Diakone hei­
ßen." 

2 1 S. Paul VI., Motuproprio „Ministeria quaedam" vom 15. 8. 1972 über d ie Neuordnung der Diszi­
plin in bezug auf Tonsur, niede re Weihen und Subdiakona t in der Lateinischen Kirche 
(AAS 64/1972, 529-534). 

22 Vgl. P. /. Cordes, Sendung zum Dienst, Frankfurt 1972. 
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beinhaltet eıne Beziehung nach Seiten: Stellvertretung dessen, der esandt hat, un
Dienst al dem, Z dem esandt iıst
Der Priester ıst Stellvertreter C’hristi als Haupt der Gemeinde, wobe!l Stellvertretung nicht
neuplatonisch In einer übersteigerten Repräsentationsmystik mißverstanden werden darf,
die lediglich cıe Abbildlichkeit betont, dabe! aber den größeren Abstand A dem, der
präsentiert wird, übersieht. Der christliche mtsträger steht nıe ür sich, ist nıe selbständi-
gCI Mittler zwischen (Gott un: enschen das ware der religionsgeschichtliche Priesterbe-
oriff!), sondern bleibt immer Gesandter, Vikar, ertreter dessen, der die gesamte Mensch-
heit ver‘ hat un einziger ıttler bleibt ulserdem ist gesandt und das ist die -
dere Dimension) Zu Dienst der (Gemeinde. Im {{ Vat ist jenst geradezu der Name für
Amt Die Beziehung, die 1m j1enst ihren Ausdruck ndet, ıst ür das Amt nicht L1UT 17

gendeine Quali  atıon, sondern konstitutiv: Amlt ist Relation. Katzınger hat diesen(
danken 1Im nschlu das ın der Kirchenkonstitution ziıterte Augustinus-Wort: ‚‚Für
euch bin ich Bischof, mıit euch bın ich Christ“” weiterentfaltet un diesen Ausspruch des Bi-
schofs Vo  —; 1ppoO als theol Aussage über das Wesen des Amtes verstanden, die sich die

augustinische Trinitätstheologie anlehnt23.
Für die irklichkei kirchlichen Lebens erwächst daraus die Notwendigkeit, das Priester-
bild (soweıt cdas noch nicht geschehen ist) VOoO  - eiıner alschen Interpretation der sakramen-
talen Vollmacht die gelegentlic zu theol. nıcht gerechtfertigten Privilegien und einem Ze-
sellschaftlichen Überlegenheitsanspruch geführt hat) reinıgen. Das schliefßt nicht aus,
da{fs der Amtstrager ıne echte Symbolgestalt der Gemeinde ist, in der dıe Gilieder der (3@.
meinde hre Anliegen un Ideale verkörpert sehen. Auszuschließen iıst jedoch ıne theol

ungerechtfertigte Privilegierung.
Fın Merkmal, muiıt dem das I1 Vat die ruhere Amtsauffassung überbietet, ist die

kommunuitäre Dimension des mütes, nıcht 1Ur ın selner COMMUNIO mit der (Gemeinde auf
Tun des gemeinsamen Priestertums aller Gläubigen, sondern auch In seiner COMMUNIO
mit dem Presbyterium h mıit den übrigen Presbytern und dem Bischof). [Dieser Aspekt
ist 1m Konzil bei der en Beschreibung des Presbyterats vorherrschend geworden. Es ist
eın Charakteristikum des I1 Vat:;, den Presbyterat vorwiegend 1Im Verhältnis ZU Episko-
pat sehen24 un! die altkirchliche dee des Presbyteriums wiederentdeckt haben Der
Priester steht In seinem Dienst nıicht isoliert ın der Gemeinde, sondern auf TUN! der
Weihe un oberhirtlichen Sendung In Verbindung muit den übrigen Priestern der Partiku-
larkirche und dem Bischof Für die Gemeinde bedeutet dies, da{fs S1E auch über den Prie-
ster, der nıcht UT hr Vorsteher, sondern zugleic itglie des Presbyteriıums ist (muit dem
Bischof a der opitze) ZUr röfßeren kirc  ıchen Einheit, der Diözese, eöffnet ist und über
den i1ScCho als itglie des Bischofskollegiums auch Universalkirche.

C) [ Die seıit dem Mittelalter vorherrschende und nach dem Tridentiinum verfestigte theol
Auffassung, das priesterliche Amt fast ausschließlich ın Beziehung 7, eßopfer und Altar
7, sehen?5, überwindet das Vat UrCcC die reVO den In der sakramentalen rdi-
naton mitgeteilten Amtern: Lehramt, Priesteramt, Hirtenamt Der einseıltig kultische ('ha-
rakter des mtes wird ın dıie rößere Weite des apostolischen Dienstes ‚‚aufgehoben”: die
Priester werden Oordiniert ZUXI Verkündigung der Frohbotschaft, unnn Hirtendienst den
Gläubigen und ZUT Feler des CGottesdienstes’’26, o  endig iıst eshalb ıne gewIlsse Ent-

23 Katzınger, Zur Frage ach dem ınn des priesterlichen [Dienstes: GuL 41 1968), 370 Wie ıIn ott
die drei Personen 11UTF als RKelatıon existeren, wıe ın ott ater, Sohn un Geist 11UI exısheren ın der
jeweiligen Hinwendung auf den anderen, S50 gibt 05 kirchliches Amtuals Kelatıon für die ande-
ren, für die (Gemeinde! Für sich gesehen ıst jeder Christ [1UT Christ nd kann ar nıchts Höheres
semIn. Träger des mtes wird jemand LIUT für die Gemeinde, un: ZWarTlT ın einer unumstößlichen, die
anze Existenz tangierenden Weise. DPriester ıst jemand für die anderen, der CT ıst überhaupt
nıcht
Vgl Miuüller, Z.um Verhältnis zwischen Episkopat und Presbyterat 1M Zweiıten Vatikanischen
Konzil, Wien 1971
Vgl 1771 ‚LG“
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beinhaltet eine Beziehung nach 2 Seiten: Stellvertretung dessen, der gesandt hat, und 
Dienst an dem, zu dem gesandt ist. 
Der Priester ist Stellvertreter Christi als Haupt der Gemeinde, wobei Stellvertretung nicht 
neu platonisch in einer übers.teigerten Repräsentationsmystik mißvers tanden werden darf, 
die lediglich die AbbildJichkeit betont, dabei aber den größeren Abstand zu dem, der re­
präsentiert wi rd, übersieht. Der christliche Amtsträger steht nie für sich, ist nie selbständi­
ger Mittler zwischen Gott und Menschen (das wäre der religionsgeschichtliche Priesterbe­
grili!), sondern bleibt immer Gesandter, Vikar, Vertreter dessen, der d ie gesamte Mensch­
heit vertreten hat und einziger Mittler bleibt. Außerdem ist er gesandt (und das ist die an­
dere Dimension) zum Dienst der Gemeinde. Im II. Vat. ist Dienst geradezu der Name für 
Amt. Die Beziehung, die im Dienst ihren Ausdruck findet, ist für das Amt nicht nur ir­
gendeine Qualifikation, sondern konstitutiv: Amt ist Relation. J. Ratzinger hat diesen Ge­
danken im Anschluß an das in der Kirchenkonstitution zitierte Augustinus-Wort: ,,Für 
euch bin ich Bischof, mit euch bin ich Christ" weiterentfaltet und diesen Ausspruch des Bi­
schofs von Hippo als theol. Aussage über das Wesen des Amtes verstanden, die sich an die 
augustinische Trinitätstheologie anlehnt2J. 
Für die Wirklichkeit kirchlichen Lebens erwächst daraus die Notwendigkeit, das Priester­
bild (soweit das noch nicht geschehen ist) von einer falschen Interpretation der sakramen­
talen Vollmacht (die gelegentlich zu theol. nicht gerechtfertigten Privilegien und einem ge­
sellschaftlichen überlegenheitsanspruch geführt hat) zu reinigen. Das schließt nicht aus, 
daß der Amtsträger eine echte Symbolgestalt der Gemeinde ist, in der die Glieder der Ge­
meinde ihre Anliegen und ideale verkörpert sehen. Auszuschließen ist jedoch eine theol. 
ungerechtfertigte Privilegierung. 

b) Ein 2. Merkmal, mit dem das n. Vat. die frühere Amtsauffassung überbietet, ist die 
kommunitäre Dimension des Amtes, nicht nur in seiner communio mit der Gemeinde auf 
Grund des gemeinsamen Priestertums aller Gläubigen, sondern auch in seiner communio 
mit dem Presbyterium (d. h. mit den übrigen Presbytern und dem Bischof). Dieser Aspekt 
ist im Konzil bei der theol. Beschreibung des Presbyterats vorherrschend geworden. Es ist 
ein Charakteristikum des II. Vat., den Presbyteratvorwiegend im Verhältnis zum Episko­
pat zu sehen24 und die altkirchliche Idee des Presbyteriums wiederentdeckt zu haben. Der 
Priester s teht in seinem Dienst nicht isoliert in der Gemeinde, sondern auf Grund der 
Weihe und oberhirtlichen Sendung in Verbindung mit den übrigen Priestern der Partiku­
larkirche und dem Bischof. Für die Gemeinde bedeutet dies, daß sie auch über den Prie­
ster, der nicht nur ihr Vorsteher, sondern zugleich Mitglied des Presbyteriums ist (mit dem 
Bischof an der Spitze) zur größeren kirchlichen Einheit, der Diözese, geöffnet ist und über 
den Bischof als Mitglied des Bischofskollegiums auch zur Universalkirche. 

c) Die seit dem Mittelalter vorherrsch ende und nach dem Tridentinum verfes tigte theol. 
Auffassung, das priesterliche Amt fas t ausschließlich in Beziehung zu Meßopfer und Altar 
zu sehenzs, überwindet das II. Vat. durch die Lehre von den 3 in der sakrame ntalen Ordi­
nation mitgeteilten Amtern: Lehramt, Priesteramt, Hirtenamt. Der einseitig kultische Cha­
rakter des Amtes wird in die größere Weite des apostolischen Dienstes „aufgehoben": die 
Priester werden ordiniert „zur Verkündigung der Frohbotschaft, zum Hirtendienst an den 
Gläubigen und zur Feier des Gottesdienstes"2 6 . Notwendig ist deshalb eine gewisse Ent-

2J / . Ratzi11ger, Zur Frage nach dem Sinn des priesterlichen Dienstes: GuL 41 (1968), 370f: Wie in Gott 
die drei Personen nur als Relation existieren, wie in Gott Vater, Sohn und Geist nur existieren in der 
jeweiligen Hinwendung auf den anderen, so gibt es kirchliches Amt nur als Relation: für die ande­
ren, für die Gemeinde! Für sich gesehen ist jeder Christ nur Christ und kann gar nichts Höheres 
sein. Träger des Amtes wird jemand nur für die Gemeinde, und zwar in einer unumstößlichen, die 
ganze Exis tenz tangierenden Weise . Priester is t jemand für die anderen, oder er ist es überhaupt 
nicht. 

2• Vgl. H. Miiller, Zum Verhältnis zwischen Episkopa t und Presby terat im Zweiten Vatikanischen 
Konzil, Wien 1971. 

2S Vgl. OS 1771. 26 „LG" 28. 
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sakralisierung des Amtes In dem 5inne, da{s ıne Übersteigerung der liturgisch-sakramen-
talen Funktionen die übrigens VO To. da sonstige ufgaben immer mehr VOonNn
anderen Mitarbeitern übernommen werden, indes die kultischen Funktionen allein dem
Priester verbleiben) überwinden ist
Bemerkenswert ıst, da{fs 1Im I1 Vat der Dienst der Verkündigung erster Stelle genannt
wird Dieser Vorrang kommt der Verkündigung als Initialfunktion 1M Kechtfertigungspro-
zeflßs und damit 1Im pastoralen Dienst Die Verkündigung des Wortes ist das Er-
ste un Grundlegende, weil S1e unmittelbar Diensta Ereignis des aubens, der hristli-
chen Grundgegebenheit Schlec.  in, ist Was die Aufgabe des Priesters bei der Euchari-
stiefeier etrifft, ist beach ten, da diese aus dem Versammlungscharakter der ucha-
ristie abgeleitet wird als Dienst des Vorstehens?27. Das bedeutet: Aufgabe des Priesters ist
e / den Dienst des Hausvaters A tun un: der Familie (Gottes das Tischgebet des Herren-
mahls sprechen, ihr danksagend Tod un Auferstehung des Herrn verkünden un

die Vergegenwärtigung des Opfers Christi Ta sakramentaler Vollmacht vollziehen
Bei der Beschreibung des Hirtenamtes schlieisliıc wird das Bild VO Guten Hırten als MO-
dell VOT Augen geführt, das sich nıcht auf die orge für die einzelnen beschränkt, sondern
wesentlich auch Bildung einer echt Christlıchen Gemeinde umfaßt, Auferbauung des LeIl-
bes Christi (Ort28
Dazu gehört, daß das Amt des Priesters eın Dienst A den anderen Diensten ın der (
meinde ist, da{flß der Amtsträger die verschiedenen en un Berufungen ın der (3@
meinde anerkennt und um Zuge kommen äflßt Der Vorsteher nat die Kollenverteilung
möglich machen, da{(s tatsächlic die Gemeinde Trägerin der 3 Funktionen martyrıa,
iturgia un diakonia werden kann. Er kann nicht das Amt der Einheit ausüben, wWenn
kein Vielerlei an verantwortlichen Tätigkeiten anderer zuläfst, sondern es selbst testle-
SCn wollte ardına Höffner sieht den Priester unter dem Nspruc der Frage: ‚‚Werden
die Berufungen un Gnadengaben des Geistes 1n der Gemeinde entdeckt, gefördert und
ZUT Wirkung gebracht?‘’29, uch andere nachkonziliare Veröffentlichungen un Verlaut-
barungen en aAaus den Neuansätzen des Konzils insofern Konsequenzen SCZOBHECN, als
S1E das priesterliche Amlt verstehen als Charisma geistlicher Leitung, als Dienst des Vor-
stehens, als Verantwortung fürs Ganze, als Dienst der Einheit der Gemeinde, als Dienst

den übrigen Diensten der Gemeinde30. ‚‚Das spezifisch Priesterliche ist die eistli-
che orge, da{fs ın allem der ıne Dienst Christi ausgeübt wird. In ufgaben der Urganisa-
on un der Verwaltung kann der Priester entlastet werden, In der Aufgabe des eistli-
chen Inspirierens un der geistlichen Unterscheidung ist nıcht ersetzen”31 Bischof

Hemmerle ordert deshalb ın ezug auf die Identität des priesterlichen Dienstes:
das frühere Bild VO Dienst des Priesters kann nıcht fortgeschrieben werden; Prie-

ster un Gemeinden werden ın manchem umdenken mussen. CS den Priester Je gab,
den WITr Oft un nicht immer gerecht hinstellen als den unıversalen, alleinigen Macher‘
VO  3 Gemeinde, Nag dahingestellt eın Auf jeden Fall ist eıne Umstellung heute unbedingt
fällig: ES raucht mehr Bereitschaft ZUT Kooperation, mehr das Inspirieren ZU Iun un
das Inıtueren VO Tun, weniger eın ur-selber-Tun‘32. Diese Urc das Il Vat angesto-
Sene Neuakzentuierung 1Im Verständnis der priesterlichen erufung verdeutlicht das Spe-

‚„‚Presbyterorum Ordinis” ‚„‚Die Zusammenkunft ZUrTr Feier der Eucharistie, der der Priester VOT-
ste st Mitte der Gemeinschaft der Gläubigen.“Von den Priestern heißt etG ıIna ‚„‚Das Amt Christi des Hirten nd Hauptes üben G1E entspre-en dem ntie ihrer Vollmacht aus, S1e sammeln die Familie (jottes als VO einem Geist urch-
drungene Gemeinde VO  —; Brüdern und tühren S1e durch Christus 1 Geist ß ott dem ater  04
Brief des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz an die Mitarbeiter 1m pastoralen Dienst:
Rahmenstatuten un!: -ordnungen für Diakone un:' Laien ıIm pastoralen Dienst, hg Sekretariat
der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 978/79, M

5Synodenbeschluß ‚„‚die pastoralen Dienste In der Gemeinde“‘‘ (An 619£
31 Brief des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz (Anm 29),

Einführung ın die ematik: Zur Ordnung der pastoralen Dienste, hg Sekretariat der eutschen
Bischofskonferenz, Onnn 1977, Vgl die Jüngsten Ausführungen VO ardına Hötfner Uun!: Bi-
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sakralisierung des Amtes in dem Sinne, daß eine Ubersteigerung der liturgisch-sakramen­
talen Funktionen (die übrigens von neuem droht, da sonstige Aufgaben immer mehr von 
anderen Mitarbeitern übernomm en werden, indes die kultischen Funktionen allein dem 
Priester verbleiben) zu überwinden ist. 
Bemerkenswert ist, daß im II. Vat. der Dienst der Verkündigung an erster Stelle genannt 
wird. Dieser Vorrang kommt der Verkündigung als Ini tialfu n ktion im Rech tfertigungspro­
zeß und damit im gesamten pas toralen Dienst zu. Die Verkündigung des Wortes ist das Er­
ste und Grundlegende, weil sie unmittelbar Dienst am Ereignis des Glaubens, der christli­
chen Grundgegebenheit schlechthin, ist. Was die Aufgabe des Priesters bei der Euchari­
stiefeier betrifft, so is t zu beachten, daß diese aus dem Versammlungscharakter der Eucha­
ristie abgeleitet wird als Dienst des Vorstehens21. Das bedeutet: Aufgabe des Priesters ist 
es, den Dienst des Hausvaters zu tun und der Familie Gottes das Tischgebet des Herren­
mahls zu sprechen, ihr danksagend Tod und Auferstehung des Herrn zu verkünden und 
so die Vergegenwärtigung des Opfers Christi kraft sakramentaler Vollmacht zu vollziehen. 
Bei der Beschreibung des Hirtenamtes schließlich wird das Bild vom Guten Hirten als Mo­
dell vor Augen geführt, das sich nicht auf die Sorge für die einzelnen beschränkt, sondern 
wesentlich auch Bildung einer echt christlichen Gemeinde umfaßt, Auferbauung des Lei­
bes Christi am Ortis. 
Daz u gehört, daß das Amt des Priesters ein Dienst an den anderen Diensten in der Ge­
meinde ist, daß der Amtsträger die verschiedenen Gaben und Berufungen in der Ge­
meinde anerkennt und zum Zuge kommen läßt. Der Vorsteher hat die Rollenverteilung 
möglich zu machen, so daß tatsächlich die Gemeinde Trägerin der 3 Funktionen martyria, 
liturgia und d iakonia werden kann. Er kann nich t das Amt der Einl1eit ausüben, wenn er 
kein Vielerlei a n verantwortlichen Tätigkeiten anderer zuläßt, sondern alles selbst festle­
gen wollte. Kardinal J. Höffnersiehtden Priester unter dem Anspruch der Frage:,, Werden 
die Berufungen und G nadengaben des Geis tes in der Gemeinde entdeckt, gefördert und 
zur Wirkung gebracht?"29. Auch andere nachkonziliare Veröffentlichungen und Verlaut­
barungen haben aus den Neuansätzen des Konzils insofern Konsequenzen gezogen, als 
sie das priesterlich e Am t verstehen als Charisma geistlicher Leitung, als Dienst des Vor­
s tehens, als Verantwortung fürs Ganze, als Dienst an der Einheit der Gemeinde, als Dienst 
an den übrigen Diensten der GemeindeJo. ,,Das spezifisch Priesterliche ... ist d ie geis tli­
che Sorge, daß in allem der eine Dienst Christi ausgeübt wird. In Aufgaben der Organisa­
tion und der Verwaltung kann der Priester entlastet werden, in der Aufgabe des geistli­
chen lnspirierens und der geistlichen Unterscheidung ist er nicht zu ersetzen"J t. Bischof 
K. Hemmerle fordert deshalb in bezug auf die Identität des priesterlichen Dienstes: 
,, ... das frühere Bild vom Dienst des Priesters kann nicht fortgeschrieben werden; Prie­
ster und Gemeinden werden in manchem umdenken müssen. Ob es den Priester je gab, 
den wir oft und nicht immer gerecht hinstellen als den universalen, alleinigen ,Macher' 
von Gemeinde, mag dahingestellt sein. Auf jeden Fall ist eine Umstellung heute unbedingt 
fällig: Es braucht mehr Bereitschaft zur Kooperation, mehr das Inspirieren zum Tun und 
das Initiieren von Tun, weniger ein Nur-selber-Tun"J2. Diese durch das II. Vat. angesto­
ßene Neuakzentuierung im Verständnis der priesterlich en Berufung verdeutlicht das Spe-

27 „Presbyterorum Ordinis" 5: ,, Die Z usammenkunft zur Feier der Eucharistie, der der Priester vor­
s teht, is t ... Mitte der Gemeinschaft der Gläubigen." 

2s Von den Prieste rn heißt es in „ LG" 28: ,,Das Amt Christi des Hirten und Hauptes üben sie entspre­
chend dem Ante il ihrer Vollmacht aus, sie sammeln die Familie Gottes als von einem Geist durch­
drungene Gemeinde von Brüdern und führe n sie durch Christus im Geist zu Gott dem Vater. " 

29 Brief des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz an die Mitarbeiter im pastoralen Dienst: 
Rahmenstatuten und-ordnungen für Diakone und Laien im pastoralen Dienst, hg. v. Sekretariat 
der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1978/79, 11. 

30 Z. B. Synodenbeschluß „die pastoralen Dienste in der Gemeinde" (Anm. 2), 619f. 
3t Brief des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz (Anm. 29), 12. 
32 Einführung in die Thematik: Zur Ordnung der pastora len Dienste, hg . v. Sekretariat der Deutschen 

Bischofskonferenz, Bonn 1977, 35. Vgl. die jüngsten Ausführungen von Kardinal Höffner und Bi-
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zifikum des priesterlichen Dienstes, wobe!l dieser durchaus VO  - der Eucharistie her un
auf die Eucharistie hin als Höhepunkt und Quelle en kirc  ıchen uns begreifen 1St
eröffnet zugleich aber auch nen Freiraum für andere Berufungen der Kirche, VOT allem
für dıe der 50R Laien

Berufung des ‚La:en IN der Kırche
Neben der Berufung um priesterlichen Amt ıst deshalb nach der erufung des Laien
der Kirche fragen Das at hat sıch eingehend damit befaflt Die Entwicklung nach
dem ONZ: ist inzwischen weıtergegangen Problemkreise scheinen hier derzeit auf

a) Der Begriff des Lai:en
ährend verfassungsrechtlichen Sinn Laie jeden CGetauften meılnt der nicht Kleriker
15 dieses Verständnis ıst sowochl auf dem Vat als auch auf der deutschen 5Synode3s
bestätigt worden) versucht eın anderer 5Sprachgebrauch der auf dem Vat und der
nachkonziliaren Literatur1 sich stärker konkreten Erscheinungsbild Kirche
un Welt OT1'  Te „LG 31 versteht unter Laije einen Getauften, der nıcht 7U Kle-
riker- un auch nıcht zu Religiosenstand gehört Bei diesem Laienbegriff 1St each-
ten, dafß nicht heaol oder AAr kanonistische Definition darstellt sondern lediglich
1N€e phänomenologische Ooder typologische Umschreibung bieten will36 uiserdem ist
testzustellen, dafß die Bemühungen, den Laienbegriff stärker pOS1IUV fassen, WIeE bei
deren Versuchen auch bei diesem Versuch gescheitert csind364
uch christlichen Wortgebrauch ist 1immMmer negatıves und damit disqualifizie-
rendes kElement enthalten37 owohl beim verfassungsrechtlichen als auch beim typologi-
schen Laienbegriff ‚‚Laien meınnt eben nıiıcht alle zu Volk (jottes ehörenden sondern
[11UT Jene Glieder des Gottesvolkes, die kein Leitungsamt innehaben DbZWw die obendrein
auch nicht dem Religiosenstan angehören Aus dieser Feststellung sollte ernsthaft die
Konsequenz SCZOBHEN werden, die Verwendung des Laienbegriffs 111 kirc  ıchen aum
überprüfen un agen, ob nicht weithin entbehrlich Mindestens Katechese
und Predigt scheint 1n Verzicht auf den Laienbegriff Oohne weıteres möglich und auch
notwendig Wenn dies der wissenschaftlichen eologie nicht der Fall sollte, mußfß
INa  - sich VO  - vornherein darüber klaren SCIN, dafß dann die Verwendung des Begriffs
‚‚Laje auf Gegenüberstellung yB den Amtsträgern abzielt und niıcht eigentlich C1M osıtı-
Ves Element um USdTuC bringt Was Laienbegriff a Positivem enthalten 1St wird
UrcC den Begriff ‚‚Kirchenglied” abgedeckt39 Insofern die Laien Kirchenglieder sind ist
ihre tellung der Kirche mıiıt posıtıvem Inhalt gefüllt insofern jedoch Kirchenglieder
Laien sind ist damit eINE Einschränkung auf jene Kirchenglieder Zzum Ausdruck gebrac
die nicht Kleriker bzw arüber hinaus auch nıcht Keligiosen sind

schof Hemmerle mıt den vorher un Küng vorgelegten Gedanken über die Funktionen des
Priesters Wozu Priester? Zürich 1971 89 100-1

‚LG“ 43; ‚‚Perfectae carıtabıs 11
35 Vgl 5Synodenbeschluß ‚„‚Die Beteiligung der Laien der Verkündigung (Gemeinsame Synode

Anm 169-178
Schillebeeckx Die typologische Detfinition des christlichen Laien De kcclesia hg Von
Baraüna, Freiburg 1961 269288

3160 Der rund dafür ist schon etymologisch bedingt. Der theologisch- kanonistische Begriff ‚‚Laje  04 ist
bekanntlich VOIMN griechischen abgeleitet, ber nicht A0 117 Sinne Petr 2Qf als

Gegensatz Nichtvolk (Laie ist cht jederZ olk Gottes Gehörende), sondern Von

Herrschenden Gehörenden.
ACLOT 117 Sinne Vo Pöbel, Masse (vgl. E un!| 23 13), das einfache Volk, die cht den

733Congar, Laije: LIhK2 VI, Sn
Heıimerl, Ist der Laienbegriff noch aktuell? La Chiesa dopo il Concilio. 11/2, ılano 1972,

Kaiser, Der Laie der Kirche: Grundriß des nachkonziliaren Kirchenrechts, hg
List!/H Müler/H Schmiüitz, Regensburg 1980, 121—-126

zifikum des priesterlichen Dienstes, wobei dieser durchaus von der Eucharistie her und 
auf die Eucharistie hin als Höhepunkt und Quelle allen kirchlichen Tuns zu begreifen ist, 
eröffnet zugleich aber auch einen Freiraum für andere Berufungen in der Kirche, vor allem 
für die der sog. Laien. 

2. Berufung des „Laien" in der Kirche 

Neben der Berufung zum priesterlichen Amt ist deshalb nach der Berufung des Laien in 
der Kirche zu fragen. Das II. Vat. hat sich eingehend damit befaßt. Die Entwicklung nach 
dem Konzil ist inzwisch en weitergegangen. 3 Problemkreise scheinen hier derzeit auf: 

a) Der Begriff des Laien 
Während im verfassungsrechtlichen Sinn Laie jeden Getauften meint, der nicht Kleriker 
istJJ (dieses Verständnis ist sowohl auf dem II. Vat.34 als auch auf der deutschen SynodeJs 
bestätigt worden) versucht ein anderer Sprachgebrauch, der auf dem II. Vat. und in der 
nachkonziliaren Literatur vorwiegt, sich stärker am konkreten Erscheinungsbild in Kirche 
und Welt zu orientiere n. ,,LG" 31 versteht unter Laie einen Getauften, der nicht zum Kle­
riker- und auch nicht zum Religiosenstand gehört. Bei diesem 2. Laie n begriff ist zu beach­
ten, daß er nicht eine theol. oder gar kanonistische Definition darstellt, sondern lediglich 
eine phänomenologische oder typologische Umschreibung bieten wiLIJ6. Außerdem ist 
festzustellen, daß die Bemühungen, den Laienbegriff stärker positiv zu fassen, wie bei an­
deren Versuchen so auch bei diesem Versuch gescheitert sind36-'. 
Auch im christlichen Wortgebrauch ist immer ein negatives und damit ein disqualifizie­
rendes Element enthaltenJ1: sowohl beim verfassungsrechtlichen als auch beim typologi­
schen Laienbegriff. ,,Laien" meint eben nicht alle zum Volk Gottes Gehörenden, sondern 
nur jene Glieder des Gottesvolkes, die kein Leitungsamt innehaben bzw. d ie obendrein 
auch nicht dem Religiosenstand angehören. Aus dieser Feststellung sollte ernsthaft die 
Konsequenz gezogen werden, die Verwendung des Laienbegriffs im kirchlichen Raum zu 
überprüfen und zu fragen, ob er nicht weithin entbehrlich istJB. Mindestens in Katechese 
und Predigt scheint ein Verzicht auf den Laienbegriff ohne weiteres möglich und aud, 
notwendig. Wenn dies in der wissenschaftlichen Theologie nicht der Fall sein sollte, muß 
man sich von vornherein darüber im klaren sein, daß dann die Verwendung des Begriffs 
,,Laie" auf Gegenüberstellung zu den Amtsträgern abzielt und nicht eigentlich ein positi­
ves Element zum Ausdruck bring t. Was im Laienbegriff an Positivem enthalten ist, wird 
durch den Begriff „ Kirchenglied" abgedecktJ9. Insofern die Laien Kirchenglieder sind, ist 
ihre Stellung in der Kirche mit positivem Inhalt gefüllt; insofern jedoch Kirchenglieder 
Laien sind, is t damit eine Einschränkung auf jene Kirchenglieder zum Ausdruck gebracht, 
die nicht Kleriker bzw. darüber hinaus auch nicht Religiosen s ind. 

schof Hemmerle mit den vorher von 1-1. Küng vorgelegten Gedanke n über die Funktione n des 
Priesters: Wozu Priester?, Zürich 1971, 89-%, 100-108. 

33 Vgl. C. 107 CIC. 
34 S. ,,LG" 43; ,,Perfectae caritatis" 11. 
3s Vgl. Synodenbeschluß „Die Beteiligung der Laie n an der Verkündigung": Gemeinsame Synode 

{Anm. 2), 169-178. 
36 E. Schillebeeckx, Die typologische Definition des christliche n Laien: De Ecclesia. II, hg. von 

G. Barauna, Freiburg 1%6, 269-288. 
36• Der Grund dafür is t schon etymologisch bedingt. Der theologisch-kanonis tische Begriff „ Laie" is t 

bekanntlich vom griechischen ,.no; (= Volk) abgeleitet, aber nicht von ,nö; im Sinne 1 Petr 2, 9f a ls 
Volk im Gegensatz zu Nichtvolk (Laie is t nicht jeder zum Volk Gottes Gehörende), sondern von 
,nö; im Sinne von Pöbel, Masse (vgl. Lk 22,2 und 23,5.13), das einfache Volk, die nicl,t zu den 
Herrschenden Gehörenden. 

31 Y. Congar, Laie: L ThK2 VI, Sp. 733. 
38 H. Heimerl, Is t der Laienbegriff noch aktuell?: La Chiesa dopo il Concilio. 11/2, Milane 1972, 797-806. 
3 9 M. Kniser, Der Laie in der Kirche: Grundriß des nachkonziliaren Kirchenrecl,ts, hg. v. 

J. Listl/H. Müller/H . Schmitz, Regensburg 1980, 121- 126. 
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S5Spezifikum des Laıen
Ein roblemkreis berührt die Frage, worıin das Spezifische oder Typische der erufungdes Laien / sehen ist Die Problematik TT schon ın der Kirchenkonstitution des I1 Vat
klar zutage, die eın eigenes (4.) Kap über die Laien hat, dessen Aussagen sich ber weithin
mıit denen des Kap über das Volk Gottes decken, also für alle Kirchenglieder gelten.ulserdem wird wiederholt ausdrücklich betont, dadfs das VO  _ den Laien Gesagte für alle
Christgläubigen gelte40, Höchstens ın Schwerpunkt, nıcht aber ın Spezifikum 1eg In
der Konzilsaussage, wonach den Laien besonders der Weltcharakter zukomme. enn das
I1 Vat lehrt a) da{s auch Kleriker ‚‚bisweilen mıiıt weltlichen Dingen un en, ıIn
usübung eines we.  ıchen Berufes‘‘41, Diakone miıt 1V  TUuf, aber auch Priester,
die twa 1Im Schuldienst oder als SOg Arbeiterpriester (richtiger: Priester-Arbeiter) tatıgsind; D) da die Laien ihre erufung nıcht 1Ur ın der Welt, sondern zuerst In der Kirche
auszuüben haben42 Es dürfte keinen Ausweg adus diesem Dilemma geben, solange INan
unkritisch al Laienbegriff es und nicht merkt, da{fs die rage selbst schon falsch BC-stellt ist Vielleicht kann die eingangs angedeutete Konzeption unter Beach tung der vielfäl-
tigen Berufungen ın der Kirche wenıgstens für die Verkündigung einen möglichen Wegweisen, indem die jeweils konkreten Berufungen beim Namen genannt un Je einzeln be-
schrieben un gewürdigt werden.

C) Berufung ZUMmM pastoralen Dienst
Ein roblemkreis betrifft die innerkirchliche Berufung un Aufgabe der ‚‚Lalen”, näher-
hın die Frage nach der erufung zu hauptberuflichen pastoralen Dienst. Der ehren- un
auch der nebenamtliche Dienst stehen nıcht ZU!r Diskussion, da VOon vornherein
schon das Prinzip Gemeinde als Subjekt, nıcht Objekt der kirchlichen >Sendung ufgege-ben wa Wenn ın den etzten 10 Jahren der hauptberufliche Einsatz VO  - Laien 1m pasto-ralen Dienst verstärkt diskutiert worden ist, dann einerseıits gecn des wachsenden TIE-
stermangels, anderseits einNes Neuen Zugangsweges, des Hochschulstudiums;denn grundsätzlich hat sich auch der hauptberufliche Dienst VO  _ Laien In der pastoralenätigkeit schon eıt Jahrzehnten In der Praxis ewährt die rüheren Seelsorgehelferinnenın den roßstädten un: In der Diaspora%3, die Ordensschwestern ıIn überwiegend kath
Gebieten. Er hat auch durch das Vat seine unıversalkirchliche, amtliche Anerkennungefunden, ınn die Kirchenkonstitution feststellt: ‚‚Außerdem haben S1E die efähigungdazu, VO der Hierarchie gewılssen kirchlichen AÄAmtern herangezogen werden, die
gelistlichen Zielen dienen‘‘44. Ahnlich heilßt 1Im Dekret über das Laı:enapostolat:‚„‚Schließlic TiIrau die Hierarchie den Laien auch gewIisse Aufgaben die mıiıt
den Amtern der Hirten verbunden sind, etwa bei der Unterweisung ıIn der christlichen
Lehre, bei gewlssen liturgischen Handlungen und ıIn der Seelsorge‘‘45,
Die Deutsche Bischofskonferenz DBK) hat 1977 Grundsätze und einen eschlu ZuUur
Ordnung der pastoralen Dienste46 gefafßt SOWIE 1978 KRahmenstatuten und -ordnungen tür
Laien 1Im pastoralen Dienst47 erlassen, umn der euen Situation erecht g werden. Dabe:!i
sınd die pastoralen Lai:endienste grundsätzlic konzipiert worden, da{s diese nıiıcht als
Lückenbüßer für fehlende Priester erscheinen und damit [1UT ZUT eit des PriestermangelsExistenzberechtigung haben; auch nıcht 5! dafß S1E auf Dauer 11UT dann Sinn haben, wenn
Verheiratete ZU Priestertum zugelassen werden, also nicht für ‚„„‚Priester VO  —; INOTSENWartestand eines unabsehbaren Heute‘‘48, sondern als In sıch stimmige, eigenständige

50 „ LC* und ‚LGII 31 Ebd
Vgl H Mülhler, Von der Seelsorgehilfe ZUmMm pastoralen Dienst: ThPQ 124 197/6), 360-369„“ 33

36
‚‚Apostolicam actuosiıtatem?”“
Zur Ordnung der pastoralen Dienste (s Anm 32)Rahmenstatuten (s. Anm 29)

Hemmerle, Einführung (Anm 32), 31

b) Spezifikum des Laien 
Ein 2. Problemkreis berührt die Frage, worin das Spezifische oder Typische der Berufung 
des Laien zu sehen ist. Die Problematik tritt schon in der Kirchenkonstitution des II. Vat. 
klar zutage, die ein eigenes (4.) Kap. über d ie Laien hat, dessen Aussagen sich aber weithin 
mit denen des 2. Kap. über das Volk Gottes decken, also für alle Kirchenglieder gelten. 
Außerdem wird wiederholt ausdrücklich betont, daß das von den Laien Gesag te für alle 
Chris tgläubigen gelte4o. Höchs tens ein Schwerpunkt, nicht aber ein Spezifikum liegt in 
der Konzilsaussage, wonach den Laien besonders der Weltcharakter z ukomme. Denn das 
ll. Vat. lehrt: a) daß auch Kleriker „ bisweilen mit weltlichen Dingen zu tun haben, sogar in 
Ausübung eines weltlichen Berufes"4t, z. B. Diakone mit Zivilberuf, aber auch Priester, 
die etwa im Schuldienst oder als sog. Arbeiterpriester (richtiger: Priester-Arbeiter) tätig 
sind; b) daß die Laien ihre Berufung nicht nur in der Welt, sondern zuerst in der Kirche 
auszuüben haben42. Es dürfte keinen Ausweg aus diesem Dilemma geben, solange man 
unkritisch am Laienbegriff festhält und nicht merkt, daß die Frage selbst schon falsch ge­
steilt ist. Vielleicht kann die eingangs angedeutete Konzeption unter Beachtung der vielfäl­
tigen Berufungen in der Kirche wenigstens für die Verkündigung einen möglichen Weg 
weisen, indem die jeweils konkreten Berufungen beim Namen genannt und je einzeln be­
schrieben und gewürdigt werden. 

c) Beruf1111g wm pastoralen Dienst 
Ein 3 . Problemkreis betrifft die innerkirchliche Berufung und Aufgabe der „Laien", näher­
hin die Frage nach der Berufung zum hauptberuflichen pastoralen Dienst. Der ehren- und 
auch der nebenamtliche Dienst stehen nicht zur Diskussion, da sonst von vornherein 
schon das Prinzip Gemeinde als Subjekt, nicht Objekt der kirchlichen Sendung aufgege­
ben wäre. Wenn in den letzten 10 Jahren der hauptberufliche Einsatz von Laien im pasto­
ralen Dienst vers tärkt diskutiert worden ist, dann einerseits wegen des wachsenden Prie­
stermangels, anderseits wegen eines neuen Zugangsweges, des Hochsch ulstudiums; 
denn grundsätzlich hat sich auch der hauptberufliche Dienst von Laien in der pastoralen 
Tätigkeit schon seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt: die früheren Seelsorgehelferinnen 
in den G roßstädten und in der Diaspora43, d ie Ordensschwestern in überwiegend kath. 
Gebieten. Er hat auch durch das Il . Vat. seine universalkirchliche, amtliche Anerkennung 
gefunden, wenn die Kirchenkonstitution fes tstellt: ,,Außerdem haben sie d ie Befähigung 
dazu, von der Hierarchie zu gewissen kirchlichen Ämtern herangezogen zu werden, die 
geis tlichen Zielen dienen"44. Ähnlich heißt es im Dekret über das Laienapostolat: 
„ Schließlich vertraut die Hierarchie den Laien auch gewisse Aufgaben an, die enger mit 
den Ämtern der Hirten verbunden sind, etwa bei der Unterweisung in der christlichen 
Lehre, bei gewissen liturgischen Handlungen und in der Seelsorge"4s. 

Die Deutsche Bischofskonferenz (= DBK) hat 1977 Grundsätze und einen Beschluß zur 
Ordnung der pas toralen Diens te46 gefaßt sowie 1978 Rahmenstatu ten und-ordnungen für 
Laien im pastoralen Dienst47 erlassen, um der neuen Situation gerech t zu werden. Dabei 
sind die pastoralen Laiendienste grundsätzlich so konzipiert worden, daß diese nicht als 
Lückenbüßer für fehlende Priester erscheinen und damit nur zur Zeit des Priestermangels 
Existenzberechtigung haben; auch nicht so, daß sie auf Dauer nur dann Sinn haben, wenn 
Verheiratete zum Priestertum zugelassen werden, also nicht für „Priester von morgen im 
Wartestand eines unabsehbaren Heute"4s, sondern als in sich stimmige, eigenständige 

•o So z .B. ,, LG" 33 und 37. 4 1 „ LG" 31. •2 Ebd. 
4 3 Vgl. 1-/. Miiller, Von der Seelsorgehilfe zum pastoralen Dienst: ThPQ 124 (1976), 360-369. 
44 „ LG" 33. 
4 • ,,Apostolicam actuosita tem" 24. 
46 Zur O rdnung der pastoralen Dienste (s. Anm. 32). 
•1 Rahmenstatuten (s. Anm. 29). 
48 K. l-/e111 111er/e, Einführung (Anm . 32), 31. 
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Dienste neben denen der geistlichen mtstrager. 1es hat ZUT olge, da{fs die II)BK den Ak-
zent dieses kirchlichen Berufs nıcht auf die Unterstützung der mtstrager ın deren spezifi-
schen ufgaben legt, sondern darauf, aus Kirche und als Kirche ın dıe elt hineiInZzZUWwIr-
ken, und umgekehrt au elt und Gesellschaf: kErfahrungen ıIn den kirchlichen Lebensbe-
reich einzubringen, Iso kirchlicherseits sich ufgaben stellen, die aus Veränderungen
der pastoralen Ausgangssituation erwachsen sind. Gedacht ist hıer a die zunehmende
Pluralisıerung der Lebenssituationen unter den Gemeindemitgliedern, die a die pasto-
rale Hılfe immer persönlichere Ansprüche stellen, SOWI1E a die Gefährdung des Wertkon-
SENSCS ın der Gesellschaft, dıie den (jemeinden vielfältige Bemühungen U eınen

Vermittlungsdienst für dıe Evidenz des Ethischen, und VO Glauben ner mohvıerte An-

strengungen eine engagıerte Erkenntnis humaner und sozialer Werte fordert49.
egenüber dieser vorrangigen Aufgabe der hauptberuflichen Laiendienste soll nach der
Konzeption der DBK die Unterstutzung der Amtsträger ın ihrer Verantwortung für das
(janze UTr sekundär seın, wobei auffällt, da{fs unterschiedliche Zugangswege unterschied-
1IC| chwerpunkte ın der Tätigkeit und der Anstellung setzen sollten492.
Ungeklärt bleibt €l nach wıe VOT die Abgrenzung des pastoralen Laiendienstes ZUMm

Diakonat. Die DBK hält hre Entscheidung, den ständigen Diakonat wiedereinzuführen,
aufrecht und will ihn auch Öördern Wird eın Proprium jedoch darın gesehen, da{fs CT

‚‚Vorposten des kirchlichen Amtes 15 In den unterschiedlichen katechumenalen un
Randsituationen un ın den vielfältigen Zellen, aus denen Gemeinde wächst‘5so, dann
verschwimmt die Grenze Zu pastoralen Laiendienst. Die Problematik ist ın I11a1l-

elnder Erfahrung und zahlreıiıchen theol. Ungeklärtheiten egründet. Gerade unter theol.
Aspekt hat sich das Vat., das die Wiedereinführung des ständigen Diakonats ermOg-
lıcht hat51ı, sehr zurückgehalten. Es bestimmt lediglich: es istangebracht, da{s Männer,
die tatsächlich einen diakonalen Dienst ausüben, g€1 &CS als Katechisten ın der erKundı-
SUNg des Gotteswortes, sSE€e1 ın der Leiıtung abgelegener christlicher Gemeinden 1Im Na-
IMen des Pfarrers un des Bischofs, GE€1I CS ın der Ausübung sozialer oder karıtativer erke,
durch die VO den Aposteln her überlieferte Handauflegung estärkt und dem Altare C 11-

geI verbunden werden, damit G1E ihren [ienst n 1t der sakramentalen Diakonats-

gnade wirksamer ertfullen können“‘52, Für den SEN, Fall lehrt das I1 Vat niıcht die Not-

wendigkeıt, sondern L1UT die Angemessenheit des Diakonats, und WwWarTr 11UT für Männer,
nicht auch für Frauens3. Forster macht die theol Unbestimmtheit ın erster [ inıe dafür
verantwortlich, da{fß auch ın den Texten der [DBK das Profil des ständigen Diakons V GT

hältnismäßig wenig konturijert‘s4 geblieben ist

Berufung Lebensform nach den evangelıschen Raten
Am Stelle soll noch ıne erufung In der Kirche angesprochen werden, die nach dem
I1 Vat ıne Gabe des Herrn an die Kıirche darstellt und unerschütterlich ZU Leben und

Forster, Das Apostolat der katholischen La:en un: ıhr Anteil gemeinsamen rnestertum ın der
Kirche: Lebendiges Zeugnis (1978)

3 7U Während der 1e€ Pastoralreferent(in) mıt Hochschulabschlufß Verantwortung ür einzelne Sach-
gebiete übernehmen und ın der Kegel auf der kbene des Pfarrverbandes bzw einer gröfßeren Seel-
sorgeeinheit eingesetzt werden soll, ist der die) Gemeindereferent(in) mıiıt Fachschul- Oder Fach-
hochschulabschluf für die allgemeine Unterstutzung des Dienstes kirchlicher Amtstrager VOT al-
lem ın der Gemeinde bestimmt Die konkreten Auswirkungen dieser onzeption werden nmicht
ur VO den noch ausstehenden d  zesanen UOrdnungen abhängen, sondern auch VO den Anstel-
lungspraktiken der einzelnen Diözesen, SOWI1E I1 den Wirkmöglichkeiten, cdie der leitende Seel-

5!
SOTBECT ın der Gemeinde seinem Mitarbeiter bzw seiner Mitarbeiterin eröffnet.

51
Hemmerle, Einführung Anm 32),

,LG"
09 (Gentes‘“
Die Würzburger 5Synode hat den Papst ın einem Votum gebeten, ‚‚die rage des Diakonats der Frau
entsprechend den heutigen theol. Frkenntissen Zu prüfen und angesichts der gegenwärtigen PDd-
storalen Situation womöglich Frauen zu Diakonatsweihe zuzulassen”‘; (Gemeimsame Synode

634
Forster, Situationsbericht: Zur Ordnung der pastoralen [Dienste (s Anm 32),

3635

Dienste neben den en der geis tlichen Amtsträger. Dies hat zur Folge, daß die DBK den Ak­
zent dieses kirchlichen Berufs nicht a uf die Unterstützung der Amtsträger in deren spezifi­
schen Aufgaben legt, sondern darauf, aus Kirche und als Kirch e in die Welt hine inzuwir­
ken, und umgekehrt aus Welt und Gesellschaft Erfahrungen in den kirchliche n Lebensbe­
reich einzubringen, also ki rchlicherseits sich Aufgabe n zu s telle n, die aus Veränderungen 
der pastoralen Ausgangssituation erwachsen sind. Gedacht ist hier an die zunehmende 
Pluralisierung der Lebenssitua tione n unter den Gemeindemitgliedern, die an die pasto­
rale Hilfe immer persönlichere Ansprüche s telle n, sowie an die Gefährdung des Wertkon­
senses in der Gesellschaft, die von den Gemeinde n vielfältige Bemühungen um einen 
Vermittlungsdienst für d ie Evide nz des Ethischen, und vom Glauben her motivierte An­
s trengungen um eine engagierte Erkenntnis humaner und sozialer Werte fordert4 9 . 

Gegenüber dieser vorrangigen Aufgabe der hauptbe ruflichen Laiendienste soll nach der 
Konzeption der DBK die Unte rstützung der Amts träger in ihrer Verantwortung für das 
Ganze nur sekundär sein, wobei auffä ll t, daß unterschiedliche Zugangswege unterschied­
lich e Schwerpunkte in der Tätigkeit und de r Ans~ellung setzen sollten4 9a. 

Ungeklärt bleibt dabei nach wie vor d ie Abgrenzung des pastoralen Laiendie nstes zum 
Diako11al. Die DBK hält ihre Entscheidung, den stä ndigen Diakonat wiedereinzuführen, 
aufrech t und will ihn a uch fördern. Wird sein Proprium jedoch darin gesehen, daß er 
„ Vorposten des kir chliche n Amtes (ist) in den unterschiedlichen katechumenalen und 
Randsituationen und in den vielfältigen Zellen, a us denen Gemeinde wächst"so, dann · 
verschwimmt die Grenze zum pas toralen Laiendienst. Die Problematik ist u. a. in man­
gelnder Erfahrung und zahlreiche n theol. Ungeklärtheiten begründet. G erade unter theol. 
Aspekt hat sich das II. Vat., das die Wiedereinführung des ständigen Diakonats ermög­
licht hatst, sehr zurückgehalte n. Es bestimmt lediglich: ,, .. . es ist angebracht, daß Männer, 
die tatsächlich einen diakonale n Die nst ausüben, sei es als Katechisten in der Verkündi­
gung des Gotteswortes, sei es in der Le itung aQgelegener chris tlicher Gemeinden im Na­
me n des Pfarrers und des Bischofs, sei es in der Ausübung sozialer oder karitative r Werke, 
durch d ie von den Aposteln he r überlieferte Handauflegung gestärkt und dem Al tare e n­
ger verbunden werde n, damit s ie ihre n Dienst mit Hilfe der sakramentale n D iakonats­
g nade wirksamer erfüllen könne n"s2. Für de n gen. Fall lehrt das II. Vat. nicht die Not­
wendigkeit, sondern nur die Angemessenhe it des Diakonats, und zwar nur für Männer, 
nicht auch für FrauensJ. K. Fors te r macht d ie theol. Unbestimmtheit in erster Linie dafür 
verantwortlich, daß auch in den Texten de r DBK das P rofil des ständigen Diakons „ ver­
hältnismäßig wenig ko nturier t"54 geblieben is t. 

3. Berufung zur Lebensform nach den eva11gelischen Räten 
Am 3. Stelle soll noch eine Berufung in de r Kirche angesprochen werden, die nach dem 
II. Vat. eine Gabe des H errn an die Kirche darstellt und unerschütterlich zum Leben und 

4 • K. Forsler, Das Apostolat der katholischen Laien und ih r Anteil am gemeinsamen Priestertum in der 
Kirche: Lebendiges Zeugnis 33 (1978), 64. 

49a Während der (die) Pastoralreferent(in) mit Hochschulabschluß Verantwortung für einzelne Sach­
gebiete übernehmen und in der Regel auf der Ebene des Pfarrverbandes bzw. einer größeren Seel­
sorgeeinheit eingesetzt werden soll, ist der (die) Gemeindereferent(in) mit Fachschul- oder Fach­
hochschulabschluß für die allgeme ine Unters tützung des Diens tes kirchlicher Amtsträger vor al­
le m in der Gemeinde bestimmt. Die konkreten Auswirkungen dieser Konzeption werden nicht 
nur von den noch ausstehe nden diözesanen Ordnungen abhängen, sondern auch von den Anstel­
lungspraktiken der einzelnen Diözesen, sowie von den Wirkmöglichkeiten, die der leitende Seel­
sorger in der Gemeinde seinem Mitarbeiter bzw. seiner Mitarbeiterin eröffnet. 

50 K. Hemmerle, Einführung (Anm. 32), 40. 
5 1 „ LG" 29. 
52 „ Ad Gentes" 16. 
51 Die Würzburger Synode hat den Paest in einem Votum gebeten, ,,die Frage des Diakonats der Frau 

entsprechend de n heutigen theol. Erkenntissen zu prüfen und a ngesich ts der gegenwärtigen pa­
s toralen S ituation womöglich Frauen zur Diakonatsweihe z uzulassen"; s. Gemeinsame Synode 
(Anm. 2), 634. 

54 K. Forster, Situationsbericht: Zur O rd nung der pastoralen Dienste (s. Anm. 32), 63. 
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ZUr Heiligkeit der Kirche gehörts5: die Lebenstorm nach den Räten Armut, eNOT-
Sa un Ehelosigkeit des Himmelsreiches willen, die als solche auch Gegenstand der
Verkündigung 15

Das geltende ec unterscheidet hier rden, Kongregationen, apostolische (Gemein-
schaften ohne kirchenamtliche Gelübde un Säkularinstitute. Diese Eintelung ıst oTÖß-
tenteils historisch egründe un S0 7 erklären. ach traditioneller Doktrin en
diese Vereinigungen den 508 Vollkommenheitsstand status perfectionis acquirendae),
wobei zwischen den unters!  edlichen Rechtstormen eın Wertgefälle aNgeENOMUNEN WUuT-

de, Je nachdem wıe weiıt äaußere Trennung VO der Welt, ın der das Hochbild Voll-
kommenheit esehen wurde, verwirklicht iıst Jede Anpassung des kirchlichen Rätelebens

pastorale Notwendigkeiten un konkrete Lebensumstände wurde als unerwünschte
Abschwächung und Abweichung VO  ; diesem ea betrachtet.

Das {{ Vat hat diese überkommene Konzeption des Rätelebens iın der Kirche eıner gründ-
liıchen Revision unterzogen,. Es hat einerseits ıne Neueinschätzung der Weltverantwor-
tung und damit der Weltzuwendung des Christen eingeleitet un das Kriterium der elt-
uC als Voraussetzung ZUT rlangung Vang. Vollkommenheit aufgegeben; anderseits
hat das Konzil gleichzeitig die traditionelle Tre VO  - den Heilswegen, dem Weg der Ge-
bote un dem der Räte, die einer unterschiedlichen Vollkommenheit führen57,
überwunden un dafür die erufung aller TIiSsten rFülle des christlichen Lebens un
ZUT vollkommenen Liebe‘‘s8 gelehrt Mit diesem Neuansatz veritrı das Vat nıcht
die Einheit des christlichen ollkommenheitsideals, sondern verbindet damit auch ‚‚die
grundsätzliche, wesentliche Gileichheit des christlichen eges, insofern alle Cjetauften die
blofß einsichtige Gebotse ıIn ichtung auf ıne Oftenheit für den je rößeren Gott über-
schreiten mussen, ihr Heil ın Christus wirken‘‘59. Alle sind Zzu Streben nach Hei-
igkeit verpflichtet60, die ın der Kirche vielgestaltig ZU uUuSdruc kommt Ekin ‚‚hervorra-
gendes Zeugnis un eispiel dieser Heiligkeit”61 besteht In der Beobachtung der
Räte62, die nach der Lehre des I1 Vat freilich nicht In erster Linie heilsindividualistisch als
aszetisches Mittel Z persönlichen Heiligung®3 zu verstehen sind, sondern vielmenhr auf
NEeCUEC Weise ın das Geheimnis der Kirche un des Erlösungswerkes Christi einführen.
Im Bekenntnis und effektiven Vollzug der Vang. äte erfahren die VO allen CGetauften auf
TUn ihrer Gemeinsch mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn (Köm 6, 3{ff)
verlangte Weltentsagung un der für jedes Christenleben notwendige Geist er Räte6s4 7@21-
chenhafte Greitbarkei un letzte Unbedingtheit. Deshalb ist die Darlebung der äte ın e1-
ner VO  —_ der Kırche anerkannten Vereinigung auch nıicht nur M ıttel ZUrTr Erreichung der voll-
kommenen Liebe65, sondern zugleic auch Ausdruck jener Totalhingabe, die das en für
Gott un den Nächsten einsetzt66 Der ern dieser Lebensform besteht darın, ‚‚dafß der
Mensch Christi un seiner Botschaft willen un auf seinen Ruf hin sich Vo  - irdischen
Sicherungen un Erfüllungen losreißt, sich auf das ıne otwendige (vgl Lk 10, 42)
einzulassen“‘‘67; Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam ‚„„‚stehen für die Ganzentscheidung
55 L

Zum tolgEnden Muüller, Grundfragen der Lebensgemeinschaften ach den evangelischen Rä-
ten Grundriß (s. Anm 39),
Vgl ugustinus: ‚‚Eine utter wird ım Himmelreich eiınen geringeren atz einnehmen, weil sie
verheiratet ıst, als ihre Tochter, weil diese Jungfrau ıst““ 39, 1568
‚LG"

Wulf, kEinleitung un! Kommentar: I1hK  ”  Konzilskommentar.
,LG“ 61 ‚LG" 62 Vgl uch LK“
Vgl ‚„Perfectae carıtatıis”
‚LG K
50 ,LG"
,LG" 44; 45; ‚‚Pertectae carıtatıis”
5Synodenbeschlufß ‚Orden und andere geistliche Gemeinschaften‘‘: (Gemenmsame 5Synode (s
Anm 2), 562

zur Heiligkeit der Kirche gehörtss: d ie Lebensform nach den evang. Räten Armut, Gehor­
sam und Ehelosigkeit um des Hirnmelsreiches willen, die als solche auch Gegenstand der 
Verkündigung ists6. 

Das gelte nde Recht unterscheidet hier Orden, Kongregationen, apostolische Gemein­
schaften ohne ki rchenamtliche Gelübde und Säkularinstitute. Diese Einteilung ist größ­
tenteils historisch begründet und nur so zu erklären. Nach traditioneller Doktrin bilden 
diese Vereinigungen den sog. Vollkommenheitsstand (status perfectionis acquirendae), 
wobei zwischen den unterschiedlichen Rechtsformen ein Wertgefälle angenommen wur­
de, je nachdem wie weit äußere Trennung von der Welt, in der das Hochbild eva ng. Voll­
kommenh eit gesehen wurde, verwirklicht ist. Jede Anpassung des kirchlichen Rätelebens 
an pastorale Notwendigkeiten und konkrete Lebensumstände wurde als unerwünschte 
Abschwächung und Abweichung von diesem Ideal betrachtet. 

Das II. Vat. hat diese überkommene Konzeption des Rätelebens in der Kirche einer gründ­
lichen Revision unterzogen. Es hat einerseits eine Neueinschätzung der Weltverantwor­
tung und damit der Weltzuwendung des Christen eingeleitet und das Kriterium der Welt­
fl uch t als Voraussetzung zur Erlangung evang. Vollkommenheit aufgegeben; anderseits 
hat das Konzil gleichzeitig die traditionelle Lehre von den 2 Heilswegen, dem Weg der Ge­
bote und dem der evang. Räte, die zu einer un terschiedlichen Vollkommenheit führens1, 
überwunden und dafür die Berufung aller Christen „zur Fülle des christlichen Lebens und 
zur vollkommenen Liebe"ss gelehrt. Mit diesem Neuansatz vertritt das fl. Vat. nicht nur 
die Einheit des chrisilichen Vollkommenheitsideals, sondern verbindet damit auch „ die 
grundsätzliche, wesentliche Gleichheit des chris tlichen Weges, insofern alle Getauften die 
bloß einsichtige Gebotsethik in Richtung auf eine Offenheit für den je größeren Gott über­
schreiten müssen, um ihr Heil in Christus zu wirken"s9. Alle sind zum Streben nach Hei­
ligkeit verpflichtet6o, die in der Kirche vielgestaltig zum Ausdruck kommt. Ein „hervorra­
gendes Zeugnis und Beispiel dieser Heiligkeit"61 besteht in der Beobachtung der evang. 
Räte62, die nach der Lehre des Il. Vat. freilich nicht in erster Linie heilsindividualistisch als 
aszetisches Mittel zur persönlichen Heiligu ng63 zu verstehen sind, sondern vielmehr auf 
neue Weise in das Geheimnis der Kirche und des Erlösungswerkes Christi einführen. 
Im Bekenntnis und effektiven Vollzug der evang. Rä te erfahren die von allen Getauften auf 
G rund ihrer Gemeinschaft mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn (Röm 6, 3ff) 
verlangte Weltentsagung und der für jedes Christenleben notwendige Geist der Räte64 zei­
chenhafte Greifbarkeit und letzte Unbedingtheit. Deshalb ist die Darlebung der Räte in ei­
ner von der Kirch e anerkannten Vereinigung auch nicht nur Mille/ zur Erreichung der voll­
kommenen Liebe6s, sondern zugleich auch Ausdruck jener Totalhingabe, die das Leben für 
Gott und den Nächs ten einsetzt66. Der Kern d ieser Lebensform besteht darin, ,,daß der 
Mensch um Christi und seiner Botschaft willen und auf seinen Ruf hin sich von irdischen 
Sicherungen und Erfüllungen losreißt, um sich auf das eine Notwendige (vgl. Lk 10, 42) 
einzulassen"61; Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam „stehen für die Ganzentscheidung 

ss LG" 44 
s6 Zum folg~nden s. H. Miil/er, Grundfragen der Lebensgemeinschaften nach den evangelischen Rä­

ten: Grundriß (s. Anm. 39), 373-383. 
s1 Vgl. Augustinus: ,,Eine Mutter wird im Himmelreich einen geringeren Platz einnehmen, weil sie 

verheiratet ist, als ihre Tochter, weil diese Jungfrau ist" (PL 39, 1568). 
ss „ LG" 40. 
s9 F. W11/f, Einleitung und Kommentar: LThK2-Konzilskomrnentar. 11 , 256. 
60 „LG" 42. 6t „ LG" 39. 62 Vgl. auch „LG" 42. 
63 Vgl. ,,Perfectae caritatis" 6. 
64 „LG" 42. 
6s So „ LG" 44. 
66 „LG" 44; 45; ,,Perfectae caritatis" 1. 
67 Synodenbeschluß „Orden und andere geisUiche Gemeinschaften": Gemeinsame Synode (s. 

Anm. 2), 562. 
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des aubens, die alle Bereiche des Lebens umfa(ßt, und sind damit inweis un! Zeugnis
dafür, da{(s der anNnzZe ensch für (‚ott un seiınen eilswillen, für die Sendung Christi, für
die Unheilssituation der Welt eingefordert wird‘68s.

Auf dem Fundament dieser theol Konzeption des Rätelebens entwirft das Konzilsdekre
‚„‚Perfectae carıtatis” eın breites Spektrum unterschiedlicher Lebensformen, 1ın denen die
Ganzhingabe (GGott un die Menschen mıiıt Hilfe der äte geu wird Dabei strebt
das Dekret nıcht eıne strenge Juristische Klassifizierung des kanonischen Rätestandes d
sondern versucht, Cdie Mannigfaltigkeit der auf die Räte verpflichteten Vereinigun-
gen typologisch ın folgenden Tien erfassen: a) die ausschließlic kontemplativen In-
stitute69; das Mönchtum70; C) die mıiıt apostolischen ufgaben efalilsten Institute71;

die Säkularinstitute?2. Der Fortschritt dieser konziliaren Typologie, der als Einteilungs-
kriterium unterschie  iche Berufungen und nıcht mehr historische ntwicklungen -
grunde hegen, steht darin, dafßß hier nicht Aur entsprechend dem derzeitigen an der
rechtsgeschichtlichen Entwicklung die verschiedenen Formen des UrCcC die Käte
geweihten Lebens in der Kirche lehramtlich bestätigt werden, sondern darüber hinaus
auch das bis ıIn die Konzilsentwürfe hinein vorherrschende Stufendenken, das ın der gTrO-
deren oder eringeren Irennung VO  —_ der elt eıneerts sah naC der die en mıt
feierlichen elu  en die opitze einnehmen), überwunden ıst

Das Konzilsdekret stellt das Spezifikum der einzelnen Gruppen des kirchlich anerkannten
Rätelebens heraus, ohne diese vertend miteinander vergleichen. Die Eigenständigkeit
und Vollwertigkeit der apostolischen und der säkularen Form des Rätelebens wird lehr-
mitlich erstmals ausdruckliıc| festgestellt. Für die Verkündigung stellt sich nach dem

Vat infolgedessen ıne doppelte Aufgabe
a) die Lebensform nach den Käten als eEıne für das en der Kirche notwendige
Gabe des Herrn aufzuzeigen, die nıicht AA einem höheren Ziel u  r J sondern ıIn zeichen-
hafter Greitbarkei un etzter Unbedingtheit darstellt, Was für jedes Christenleben ertor-
erlich ist;

VO vornherein zwischen den unterschiedlichen Formen des Rätelebens, denen unter-
schiedliche Berufungen zugrunde liegen, A unterscheiden un entsprechend dem Dekret
‚‚Perfectae carıtatis” diese nach den unterschiedlichen Zielsetzungen spezifizieren,
wobei die Gleichwertigkeit der einzelnen Lebensformen Z betonen iıst

Schluß
Z um Schlufs soll der Ausgangspunkt 1NSs (‚edächtnis zurückgerufen werden: Auf der
Grundlage der allen rısten gemeinsamen erufung gibt eıne 1e. unterschiedli-
cher besonderer Berufungen, In denen sich ıne geheimnisvolle Freiheit des Geistes Of-
fenbart, der ‚durc keinen Stacheldraht amn Wehen gehindert wird“‘73. Zu den ufgaben
des priesterlichen mtes gehört ©5S,; diese Berufungen anzuerkennen, sS1e ördern un
Z Entfaltung kommen lassen. Was die Beanspruchung UrCcC die Je persönliche,
sondere erufung e{rı gilt das Wort VvVon Guy de Larigaudie: ‚„‚Der Handlanger un
der Mönch sollten das leiche en Gott, hiılf mMır meine erufung A ertfulen Der
ıne mul sich bemühen, eınuonch, der andere eın guter Handlanger eın Beide
en die gleiche Aufgabe. er, der seiıne Fähigkeiten un: Talente auf sSeıin erk VeOeI-

wendet, erfüllt seine erufung un arbeitet Aa mMe Gottes‘’74.

‚‚Pertectae carıtatıs” ‚‚Perfectae carıtatıs  bl
71 ‚„‚Perfectae carıtatis” nd 72 ‚„‚Perfectae Carıtatis” 6M

Balthasar, Wer ıst diee Freiburg 1965, 175 Anm
de rigaudie, Stern auf er 5See, ase 1958, 21
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des Glaubens, die alle Bereiche des Lebens umfaßt, und sind damit Hinweis und Zeugnis 
dafür, daß der ga nze Mensch für Gott und seinen Heilswillen, für die Sendung Christi, für 
die Unheilssituation der Welt eingefordert wird"68. 

Auf dem Fundament dieser theol. Konzeption des Rätelebens entwirft das Konzilsdekret 
„Perfectae caritatis" ein breites Spektrum unterschiedlicher Lebensformen, in denen die 
Ganzhingabe an Gott und die Menschen mit Hilfe derevang. Räte geübt wird. Dabei strebt 
das Dekret nicht eine s trenge juristische Klassifizierung des kanonischen Rätestandes an, 
sondern versucht, die Mannigfaltigkeit der auf die evang. Räte verpflichteten Vereinigun­
gen typologisch in folgenden 4 Arten zu erfassen: a) die ausschließlich kontemplativen ln­
stitute69; b) das Mönchtum7o; c) die mit apostolischen Aufgaben befaßten lnstitute71; 

d) die Säkularinstituten. Der Fortschritt dieser konziliaren Typologie, der als Einteilungs­
kriterium unterschiedliche Berufungen und nicht mehr historische Entwicklungen zu­
grunde liegen, besteht darin, daß hier nicht nur entsprechend dem derzeitigen Stand der 
rechtsgeschichtlichen Entwicklung die verschiedenen Formen des durch die evang. Räte 
geweihten Lebens in der Kirche lehramtlich bestätigt werden, sondern darüber hinaus 
auch das bis in die Konzilsentwürfe hinein vorherrschende Stufendenken, das in der grö­
ßeren oder geringeren Trennung von der Welt eine Wertskala sah (nach der die Orden mit 
feierl ichen Gelübden d ie Spitze einnehmen), überwunden ist. 

Das Konzi.lsdekret stellt das Spezifikum der einzelnen G ruppen des kirchlich anerkannten 
Rätelebens heraus, ohne diese wertend miteinander zu vergleichen. Die Eigenständigkeit 
und Vollwertigkeit der apostolischen und der säkularen Form des Rätelebens wird lehr­
amtlich erstmals ausdrücklich festgestellt. Für die Verkündigung steilt sich nach dem 
ll . Vat. infolgedessen eine doppelte Aufgabe: 
a) die Lebensform nach den eva ng. Räten als eine für das Leben der Kirche notwendige 
Gabe des Herrn aufzuzeigen, die nicht zu einem höheren Ziel führt, sondern in zeichen­
hafter Greifbarkeil und le tzter Unbedingtheit darstellt, was für jedes Christenleben erfor­
derlich ist; 
b) von vornherein zwischen den unterschiedlichen Formen des Rätelebens, denen unter­
schiedliche Berufungen zugrunde liegen, zu unterscheiden und entsprech end dem Dekret 
,,Perfectae caritatis" diese nach den unterschiedlichen Zielsetzungen zu spezifizieren, 
wobei die Gleichwertigkeit der einzelnen Lebensformen zu betonen ist. 

Schluß 

Zum Schluß soll der Ausgangspunkt ins Gedächtnis zurückgerufen werden: Auf der 
G rundlage der allen Christen gemeinsamen Berufung gibt es eine Vielfal t unterschiedli­
cher besonderer Berufungen, in denen sich eine geheimnisvolle Freiheit des HI. Geistes of­
fenbart, der „durch keinen S tacheldraht am Wehen gehindert wird"7J. Zu den Aufgaben 
des priesterlichen Amtes gehört es, diese Berufungen anzuerkennen, sie zu fördern und 
zur Entfaltung kommen zu lassen. Was die Beanspruchung durch die je persönliche, be­
sondere Berufung betrifft, so gilt das Wort von Guy de Larigaudie: ,,Der Handlanger und 
der Mönch sollten das gleiche Gebet haben: Gott, hi.lf mir meine Berufung zu erfüllen. Der 
eine muß sich bemühen, ein guter Mönch, der andere ein guter Handlanger z u sein. Beide 
haben die gleiche Aufgabe. Jeder, der seine Fähigkeiten und Talente auf sein Werk ver­
wendet, erfüllt seine Berufung und arbeitet am Ruhme Gottes"14. 

68 Ebd. 69 „Perfectae caritatis" 7. 10 „Perfectae caritatis" 9. 
11 „Perfectae caritatis" 8 und 9. 12 „Perfectae caritatis" 11. 
13 H. U. v. Baltlrnsar, Wer ist die Kirche?, Freiburg 1965, 175 Anm. 18. 
74 G. de Lariga11die, Stern auf hoher See, BaseJ1 1958, 21. 
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